
E n t w u r f 

 

Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  

der Gemeinde Niederkrüchten  

vom 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 

2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am  

18. Februar 2020 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgende 

Vierte Satzung zur Änderung der Hautsatzung der Gemeinde Niederkrüchten beschlossen 

 

 

Artikel I 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001, zuletzt geändert 

durch die Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 20. April 2016, wird wie folgt 

geändert.  

 

§ 3 a wird eingefügt: 

§ 3 a 

Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 

 

1) Rat und Verwaltung der Gemeinde Niederkrüchten sind im Sinne der allgemeinen Ziel-

setzungen des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen entschlossen, 

die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in der Gemeinde Nieder-

krüchten sicherzustellen und darüber hinaus ihre Beteiligung an der Entwicklung der 

Gemeinde Niederkrüchten zu einer behindertengerechten Kommune zu ermöglichen 

und zu fördern. Dieses soll soweit immer möglich im Zusammenwirken mit den örtlichen 

Organisationen und Vereinen der Menschen mit Behinderungen und der Landesbehin-

dertenbeauftragten geschehen. 

 

2) Um Rat und Verwaltung bei der Wahrnehmung der besonderen Lebensinteressen der 

Menschen mit Behinderungen zu beraten, zu unterstützen und zum Wohl der Menschen 

mit Behinderung mitzuwirken, wird durch den Rat der Gemeinde Niederkrüchten eine 

ehrenamtliche Behindertenbeauftragte oder ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter 
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bestellt. Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftragte erhält eine vom 

Rat der Gemeinde Niederkrüchten festzulegende Aufwandsentschädigung. 

 

3) Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftragte wird für die Zeit der Wahl-

periode des Rates bestellt. Sie oder er übt ihr bzw. sein Amt nach Ablauf der Zeit, für die 

sie oder er bestellt ist, bis zur Neuwahl der Behindertenbeauftragten oder des Behinder-

tenbeauftragten aus. Eine Beendigung kann ebenfalls durch eine Abwahl durch den Rat 

der Gemeinde Niederkrüchten oder bei Verlangen auf vorzeitige Beendigung durch die 

Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauftragten erfolgen.  

 

4) Die Aufgaben und Befugnisse werden vom Bürgermeister unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) festgelegt. 

 

5) Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftragte erstattet dem Rat der Ge-

meinde Niederkrüchten einmal jährlich einen schriftlichen Bericht über ihre oder seine 

Tätigkeit.  

 

§ 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO NRW und Fraktionsvorsitzende – bei 

Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch eine stellvertretende Vorsitzende / ein stell-

vertretender Vorsitzender, mit mindestens sechzehn Mitgliedern auch zwei stellvertretende 

Vorsitzende und mit mindestens vierundzwanzig Mitgliedern auch drei stellvertretende Vor-

sitzende – erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO 

NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der Entschädi-

gungsverordnung. 

 

§ 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 

Bürgermeister oder Kämmerer entscheiden über  

a) den Erlass von Geldforderungen der Gemeinde bei Beträgen bis zu 1.000,00 EUR; 

b) die befristete und unbefristete Niederschlagung von Geldforderungen der Gemeinde bei 

Beträgen bis zu 10.000,00 EUR; 

c) die befristete Stundung von Geldforderungen der Gemeinde bei Beträgen bis zu 

15.000,00 EUR und 

d) die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Aus-

zahlungen bis zu einem Betrag von 15.000,00 EUR im Einzelfall.  
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§ 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung:  

 

Zeit und Ort sowie die Tagesordnung der Ratssitzungen werden an der Bekanntmachungsta-

fel am Rathaus in Elmpt, Laurentiusstraße 19, durch Aushang öffentlich bekannt gemacht. 

Die Aushangfrist beträgt acht Tage, bei abgekürzter Ladungsfrist drei Tage (jeweils ein-

schließlich des Aushangs- und des Sitzungstages). Die Abnahme darf frühestens am Tage 

nach der Ratssitzung erfolgen. Auf der Bekanntmachung sind der Zeitpunkt des Aushangs 

und der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. 

 

Artikel II 

 

Die Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten tritt am 

Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 




